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I.

203206

Rahmenverträge
über die Versicherungen der Halter privater 

 Kraftfahrzeuge und der Fahrer 
von Dienstkraftfahrzeugen

Runderlass des Ministeriums der Finanzen 
B 2713 – 1.1.4 – IV A 3

Vom 21. Oktober 2019

Der Runderlass des Finanzministeriums „Rahmenver-
träge über die Versicherungen der Halter privater Kraft-
fahrzeuge und der Fahrer von Dienstkraftfahrzeugen“ 
vom 3. November 2003 (MBl. NRW. S. 1460), der zuletzt 
durch Runderlass vom 26. März 2015 (MBl. NRW. S. 300) 
geändert worden ist, wird wie folgt neu gefasst:

1
Vorbemerkung

Beschäftigte des Landes Nordrhein-Westfalen können 
sich gegen Risiken versichern, die bei der Durchführung 
von Dienstreisen mit selbst gelenkten Kraftfahrzeugen 
bestehen. Zu diesem Zweck hat das Ministerium der Fi-
nanzen Rahmenverträge mit den Versicherungsgesell-
schaften Provinzial Rheinland und Provinzial Westfalen 
abgeschlossen, durch die die Konditionen der Einzelver-
träge bestimmt werden. Die versicherbaren Risiken sind 
in den Rahmenverträgen bezeichnet. Der Abschluss der 
Versicherungen durch die Beschäftigten erfolgt freiwil-
lig. Bei Abschluss eines Vertrages entsteht ein Vertrags-
verhältnis zwischen der Versicherungsgesellschaft und 
dem jeweiligen Beschäftigten.

2
Änderung bestehender Rahmen- und Einzelverträge

Die bisher gültigen Rahmenverträge wurden geändert. 
Das Angebot der Unfallversicherung entfällt aufgrund 
der geringen Nachfrage. Bestehende Einzelverträge zur 
Unfallversicherung werden durch die Versicherungsge-
sellschaften gekündigt.

Der als Anlage beigefügte Rahmenvertrag mit der Pro-
vinzial Rheinland ist bereits in Kraft getreten. Der Rah-
menvertrag mit der Provinzial Westfalen tritt am 1. Ja-
nuar 2020 in Kraft. Bis dahin behält der bestehende 
Rahmenvertrag seine Gültigkeit.

3
Haftpfl ichtversicherungen

Die in §  4 der Rahmenverträge genannten Versicherun-
gen können nur zusammen abgeschlossen werden.

4
Mitglieder von Personal- und Schwerbehindertenvertre-
tungen

Fahrten, die von Mitgliedern von Personalvertretungen 
oder von Schwerbehindertenvertretungen zur Wahrneh-
mung von Rechten oder zu Erfüllung von Pfl ichten nach 
dem Landespersonalvertretungsgesetz oder dem SGB IX 
mit ihren privaten Personenkraftwagen durchführen, 
sind wie Dienstfahrten im Sinne des § 3 der Rahmenver-
träge zu behandeln.

Mein Runderlass vom 3. November 2003 (MBl. NRW. 
S. 1460) wird aufgehoben.
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2123

Änderung
der Gebührenordnung der Zahnärztekammer 

Nordrhein
Vom 24. November 2018

Die Kammerversammlung der Zahnärztekammer Nord-
rhein hat in ihrer Sitzung am 24. November 2018 auf-
grund des §  23 Absatz  1 des Heilberufsgesetzes vom 9. 
Mai 2000 (GV. NRW. S. 403), das zuletzt durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 26. April 2016 (GV. NRW. S. 230) geän-
dert worden ist, die folgende Änderung der Gebühren-
ordnung der Zahnärztekammer Nordrhein beschlossen, 
die durch Erlass des Ministeriums für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 
11. September 2019 – Az.: G.0922 – genehmigt worden 
ist:

Artikel I

Die Gebührenordnung der Zahnärztekammer Nordrhein 
vom 19. April 1997 (MBl. NRW. S. 887), zuletzt geändert 
durch Beschluss der Kammerversammlung vom 26. No-
vember 2016 (MBl. NRW. 2017 S. 134), wird wie folgt ge-
ändert:

1.  § 13 Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:

  „Werden bis zum Ablauf eines Monats nach dem Fäl-
ligkeitstag Gebühren oder Auslagen nicht entrichtet, 
so kann für jeden angefangenen Monat der Säumnis 
ein Säumniszuschlag von zehn vom Hundert des 
rückständigen, auf volle fünfzig Euro abgerundeten 
Betrags erhoben werden.“

2.   Der Gebührentarif (Anlage zur Gebührenordnung) 
wird wie folgt geändert:

 a.   Die bisherige Tarifstelle 1 des Gebührentarifs wird 
wie folgt neu gefasst:

  „1 Weiterbildung

   III. Abschnitt des Heilberufsgesetzes

  1.1  Verfahren zur Erteilung einer Weiterbildungs-
ermächtigung,

   Erstantrag oder Folgeantrag 
   (Verlängerung)   500,–

  1.2  Verfahren zur Anerkennung einer 
Gebietsbezeichnung, 

    Durchführung von Prüfungen oder 
Wiederholungsprüfungen 500,–

  1.3  Verfahren zur Anerkennung der 
Gebietsbezeichnung

   „Öffentliches Gesundheitswesen“  25,–

  1.4  Verfahren zur Zulassung einer 
Weiterbildungsstätte  100,– bis 500,–“

 b.   Der unter Tarifstelle 2.4 aufgeführte Betrag von 
€ 80,– wird ersetzt durch den Betrag € 100,–.

 c.   Der unter Tarifstelle 2.5 aufgeführte Betrag von 
€ 180,– wird ersetzt durch den Betrag € 200,–.

 d.   Nach der Tarifstelle 3.4.3 werden folgende 
Tarifstellen 4, 5 und 6 neu eingefügt:

  „4 Notfalldienst  

  4.1  Verfahren zur Befreiung von der
 Notfalldienstverpfl ichtung  200,–

  5 Strahlenschutz/Röntgen

  5.1  Ausstellung von Bescheinigungen 
über den Erwerb der Fachkunde 
und Kenntnisse im 
Strahlenschutz   50,– bis 200,–

  5.2  Anerkennung von Kursen und anderer 
geeigneter 

   Fortbildungsmaßnahmen 150,– bis 2.000,–

  5.3  Verfahren zum Entzug der Bescheinigung 
über die Fachkunde 

    oder über die Kenntnisse im Strahlen-
schutz oder deren Fortgeltung 
mit Aufl agen  250,– bis 500,–

  5.4  Verfahren zur Überprüfung 
der Fachkunde im 
Strahlenschutz  200,– bis 500,–

  6 Sonstige Verwaltungshandlungen

  6.1  Ausstellung von Zweitaus-
fertigungen von Urkunden 25,–

  6.2  Ausstellung von sonstigen 
Bescheinigungen 5,– bis 100,–“

Artikel II

Die vorstehende Änderung der Gebührenordnung der 
Zahnärztekammer Nordrhein tritt am Tage nach der Ver-
öffentlichung im Ministerialblatt für das Land Nord-
rhein-Westfalen in Kraft.

Ausgefertigt.

Düsseldorf, den 13. Februar 2019

Dr. Johannes  S z a f r a n i a k

Präsident der Zahnärztekammer Nordrhein

Genehmigt.

Düsseldorf, den 11. September 2019

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und
Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen

Az.: G.0922

Im Auftrag

H a m m

Die vorstehende Änderung der Gebührenordnung der 
Zahnärztekammer Nordrhein wird hiermit zur Veröffent-
lichung im Ministerialblatt für das Land Nordrhein- 
Westfalen ausgefertigt.

Düsseldorf, den 2. Oktober 2019

Dr. Johannes  S z a f r a n i a k

Präsident der Zahnärztekammer Nordrhein

– MBl. NRW. 2019 S. 638

2123

Gemeinsame Notfalldienstordnung 
der Zahnärztekammer Nordrhein 

und der Kassenzahnärztlichen Vereinigung 
Nordrhein

Bekanntmachung 
der Zahnärztekammer Nordrhein und 

der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Nordrhein

Vom 24. November 2019

Die Kammerversammlung der Zahnärztekammer Nord-
rhein hat in ihrer Sitzung am 24. November 2018 auf-
grund des § 23 Absatz 1 in Verbindung mit § 31 Absatz 3 
des Heilberufsgesetzes vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. 
S. 403), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 26. 
April 2016 (GV. NRW. S.  230) geändert worden ist, die 
folgende Gemeinsame Notfalldienstordnung der Zahn-
ärztekammer Nordrhein und der Kassenzahnärztlichen 
Vereinigung Nordrhein beschlossen.

Die Vertreterversammlung der Kassenzahnärztlichen 
Vereinigung Nordrhein hat in ihrer Sitzung am 1. De-
zember 2018 aufgrund des § 75 Absatz 1 b SGB V unter 
Berücksichtigung von § 79 Absatz 3 Ziffer 1 SGB V die 
folgende Gemeinsame Notfalldienstordnung der Zahn-
ärztekammer Nordrhein und der Kassenzahnärztlichen 
Vereinigung Nordrhein beschlossen.



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 23 vom 8. November 2019 639

Die Gemeinsame Notfalldienstordnung der Zahnärzte-
kammer Nordrhein und der Kassenzahnärztlichen Verei-
nigung Nordrhein ist durch Erlass des Ministeriums für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nord-
rhein-Westfalen vom 11. September 2019 – Az.: G.0922 – 
genehmigt worden.

Artikel I

Gemeinsame Notfalldienstordnung 
der Zahnärztekammer Nordrhein und der 

Kassenzahnärztlichen Vereinigung Nordrhein

§ 1
Teilnahmepfl icht

(1) Jeder in eigener Praxis tätige Zahnarzt, in Praxen 
angestellte Zahnärzte und zugelassene Medizinische Ver-
sorgungszentren gemäß § 95 Absatz 3 Satz 2 SGB V sind 
verpfl ichtet, am zahnärztlichen Notfalldienst teilzuneh-
men (Notfalldienstverpfl ichtete). Weiterbildungs-, Vorbe-
reitungs-, Entlastungs- und Sicherstellungsassistenten 
sowie Zahnärzte mit einer Berufserlaubnis nach §  13 
Zahnheilkundegesetz sind nicht zur Teilnahme am zahn-
ärztlichen Notfalldienst verpfl ichtet. 

(2) Die Heranziehung zum zahnärztlichen Notfalldienst 
erfolgt gemäß folgender Anrechnungsfaktoren:

a)   Niedergelassene privatzahnärztlich tätige Zahnärzte 
und Vertragszahnärzte mit vollem Versorgungsauftrag 
mit Faktor 1,0,

b)   Vertragszahnärzte mit Beschränkung auf einen hälfti-
gen Versorgungsauftrag mit Faktor 0,5,

c)   Medizinische Versorgungszentren mit dem Faktor der 
auf sie entfallenden Vertragszahnarztsitze,

d)   in Praxen und Medizinischen Versorgungszentren an-
gestellte Zahnärzte – nach der vertraglich vereinbar-
ten Arbeitszeit je Anstellungsverhältnis

 – Tätigkeit bis 20 Stunden pro Woche – Faktor 0,5,

 –  Tätigkeit mehr als 20 Stunden pro Woche – Faktor 
1,0.

(3) Der Teilnahmeumfang einer Praxis mit angestellten 
Zahnärzten oder eines Medizinischen Versorgungszent-
rums ergibt sich aus der Summe der Anrechnungsfakto-
ren gemäß Absatz 2.

(4) Der Notfalldienst wird als Bereitschaftsdienst mit 
der Pfl icht zur Notfallversorgung oder in eingerichteten 
Sprechstunden während der sprechstundenfreien Zeiten 
wahrgenommen. Während der Bereitschaftsdienstzeiten 
muss der Notfalldienstverpfl ichtete erreichbar sein. 
Sprechstunden nach Satz 1 werden nach den regionalen 
Erfordernissen eingerichtet. Der Notfalldienst ist be-
kannt zu machen.

§ 2
Notfalldienstbezirke

Die Heranziehung zum Notfalldienst erfolgt am Sitz der 
Praxis oder des Medizinischen Versorgungszentrums für 
den von der Zahnärztekammer Nordrhein festgelegten 
Notfalldienstbezirk. Ausnahmen hiervon bedürfen der 
Genehmigung der Zahnärztekammer Nordrhein. Not-
falldienstbezirke werden unter Berücksichtigung der re-
gionalen Besonderheiten, insbesondere der Zahl der teil-
nehmenden Zahnärzte, der Bevölkerungszahl, der topo-
graphischen Verhältnisse und Verkehrsverbindungen so 
eingerichtet, dass der Notfalldienstverpfl ichtete in ange-
messener Entfernung erreichbar ist.

§ 3
Heranziehung zum Notfalldienst

(1) Die zur Teilnahme am Notfalldienst Verpfl ichteten  
werden durch die Zahnärztekammer Nordrhein durch 
Übersendung der regionalen Notfalldienstliste, aus der 
die Einteilung des einzelnen Zahnarztes und Medizini-
schen Versorgungszentrums hervorgeht, zum Notfall-
dienst herangezogen. Die Einteilung zum Notfalldienst 
wird dem Notfalldienstverpfl ichteten mindestens 3 Mo-
nate im Voraus bekannt gegeben. 

(2) Ist ein Notfalldienstverpfl ichteter an der Wahrneh-
mung des Notfalldienstes verhindert, hat er selbst für 
eine Vertretung zu sorgen. Der Notfalldienstverpfl ichtete 
und der den Notfalldienst Übernehmende haben dies der 
für sie zuständigen Bezirksstelle bzw. dem von der Be-
zirksstelle Beauftragten für den zahnärztlichen Notfall-
dienst schriftlich mitzuteilen.

§ 4
Notfalldienst

Der Notfalldienst wird in den sprechstundenfreien Zei-
ten durchgeführt. Als sprechstundenfreie Zeiten gelten 
die Zeiten montags, dienstags und donnerstags von 18.00 
Uhr und mittwochs sowie freitags von 13.00 Uhr bis 8.00 
Uhr des folgenden Tages. Samstags, sonntags, feiertags 
und an Brückentagen gilt die Zeit von 8.00 Uhr bis 8.00 
Uhr des folgenden Tages.

§ 5
Vergütung

Die Vergütung der zahnärztlichen Leistung im Notfall-
dienst regelt sich nach der amtlichen Gebührenordnung 
oder nach den geltenden Gebührenverträgen. Nichtver-
tragszahnärzte haben bei Durchführung der Notfallver-
sorgung von Kassenpatienten Anspruch auf eine Vergü-
tung, die im gleichen Falle einem Vertragszahnarzt zuste-
hen würde.

§ 6
Notfalldienstausschuss

Zur internen Vorbereitung aller Entscheidungen im Rah-
men des gemeinsamen Notfalldienstes bilden die Zahn-
ärztekammer Nordrhein und die Kassenzahnärztliche 
Vereinigung Nordrhein einen Notfalldienstausschuss. 
Der Ausschuss besteht aus jeweils zwei vom Vorstand der 
Zahnärztekammer Nordrhein und vom Vorstand der 
Kassenzahnärztlichen Vereinigung Nordrhein benannten 
Mitgliedern. Der Ausschuss hat insbesondere in Zwei-
felsfragen die Voraussetzungen für die Befreiung vom 
Notfalldienst, vgl. §  7, zu prüfen. Er berichtet den Vor-
ständen und gibt eine Empfehlung ab.

§ 7
Befreiung

(1) Jeder zur Teilnahme am Notfalldienst verpfl ichtete 
Zahnarzt kann auf Antrag ganz, teilweise oder vorüber-
gehend aus schwerwiegenden Gründen befreit werden. 
Schwerwiegende Gründe bei körperlicher Behinderung, 
bei besonders belastenden Pfl ichten und bei Teilnahme 
an einem klinischen zahnärztlichen Bereitschaftsdienst 
mit Notfallversorgung liegen dann vor, wenn unter Be-
rücksichtigung der Gesamtumstände und des Grundsat-
zes der Verhältnismäßigkeit die Teilnahme unzumutbar 
ist. Eine körperliche Behinderung ist als schwerwiegen-
der Grund in der Regel bei einer Minderung der Er-
werbsfähigkeit von mehr als 70 % bei gleichzeitig aus 
diesem Grunde eingeschränkter Praxistätigkeit anzu-
nehmen.

(2) Die Befreiungsgründe sind vom Antragsteller nach-
zuweisen. Körperliche Behinderungen sind durch be-
hördliche Bescheinigungen oder ärztliche Atteste zu be-
legen.

(3) Die von einer Teilnahme am Notfalldienst befreiten 
Zahnärzte sind verpfl ichtet, der Zahnärztekammer 
Nordrhein von sich aus unverzüglich anzuzeigen, wenn 
in den Umständen, die zur Befreiung geführt haben, eine 
Änderung eingetreten ist.

(4) Alle Zahnärzte, die das 68. Lebensjahr vollendet ha-
ben, werden auf Antrag durch die Zahnärztekammer 
Nordrhein von der Verpfl ichtung zur Teilnahme am zahn-
ärztlichen Notfalldienst auf Dauer befreit.

§ 8
Geschlechtsspezifi sche Bezeichnung

Alle personenbezogenen Begriffe dieser Notfalldienst-
ordnung werden im jeweiligen Einzelfall im amtlichen 
Sprachgebrauch in ihrer geschlechtsspezifi schen Be-
zeichnung verwendet.
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§ 9
In-Kraft-Treten

Diese Gemeinsame Notfalldienstordnung tritt nach der 
Veröffentlichung im Rheinischen Zahnärzteblatt und 
nach der Veröffentlichung im Ministerialblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen am 1. Januar 2020 in Kraft.

Artikel II

Die vorstehende Gemeinsame Notfalldienstordnung der 
Zahnärztekammer Nordrhein und der Kassenzahnärztli-
chen Vereinigung Nordrhein tritt am 1. Januar 2020 in 
Kraft.

Ausgefertigt.

Düsseldorf, den 8. Mai 2019

Dr. Johannes  S z a f r a n i a k

Präsident der Zahnärztekammer Nordrhein

Ausgefertigt.

Düsseldorf, den 15. Mai 2019

Ralf  W a g n e r

Vorsitzender des Vorstandes der 
Kassenzahnärztlichen Vereinigung Nordrhein

Genehmigt.

Düsseldorf, den 11. September 2019 

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und
Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen

Az.: G.0922

Im Auftrag

H a m m

Die vorstehende Gemeinsame Notfalldienstordnung der 
Zahnärztekammer Nordrhein und der Kassenzahnärztli-
chen Vereinigung Nordrhein wird nach der Veröffentli-
chung im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-West-
falen im Rheinischen Zahnärzteblatt bekannt gemacht.

Ausgefertigt.

Düsseldorf, den 2. Oktober 2019

Dr. Johannes  S z a f r a n i a k

Präsident der Zahnärztekammer Nordrhein

Ausgefertigt.

Düsseldorf, den 2. Oktober 2019

Ralf  W a g n e r

Vorsitzender des Vorstandes der 
Kassenzahnärztlichen Vereinigung Nordrhein

– MBl. NRW. 2019 S. 638

2123

Änderung
der Berufsordnung der Zahnärztekammer 

Nordrhein
Bekanntmachung der Zahnärztekammer Nordrhein

Vom 24. November 2018

Die Kammerversammlung der Zahnärztekammer Nord-
rhein hat in ihrer Sitzung am 24. November 2018 auf-
grund des § 23 Absatz 1 in Verbindung mit § 31 Absatz 3 
des Heilberufsgesetzes vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. 
S.  403), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes 
vom 26. April 2016 (GV. NRW. S. 230), die folgende Ände-
rung der Berufsordnung der Zahnärztekammer Nord-
rhein beschlossen, die durch Erlass des Ministeriums für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nord-
rhein-Westfalen vom 11. September 2019 – Az.: G.0922 – 
genehmigt worden ist:

Artikel I

Die Berufsordnung der Zahnärztekammer Nordrhein 
vom 26. November 2005 (MBl. NRW. 2006 S. 150), zuletzt 
geändert durch Beschluss der Kammerversammlung vom 
18. November 2006 (MBl. NRW. 2007  S.  412), wird wie 
folgt geändert:

1.  Im Inhaltsverzeichnis wird folgender Text gestrichen:

 „Anlage 2 zur Berufsordnung
 Notfalldienstordnung
 § 1 Teilnahmepfl icht
 § 2 Notfalldienstbezirke
 § 3 Heranziehung zum Notfalldienst
 § 4 Notfalldienst
 § 5 Vergütung
 § 6 Befreiung
 § 7 geschlechtsspezifi sche Bezeichnung
 § 8 In-Kraft-Treten“

2.   Im Inhaltsverzeichnis werden die Worte „Anlage 3“ 
durch die Worte „Anlage 2“ ersetzt.

3.   In § 8 S. 2 werden folgende Wörter gestrichen „(An-
lage 2)“.

4.   In § 13 Abs. 6 werden die Worte „Anlage 3“ durch die 
Worte „Anlage 2“ ersetzt.

5.   Die Anlage 2 (Anlage 2 zur Berufsordnung der Zahn-
ärztekammer Nordrhein vom 26. 11.2005 (§  8) Not-
falldienstordnung der Zahnärztekammer Nordrhein) 
wird gestrichen.

6.   In der Überschrift der Anlage 3 werden die Worte 
„Anlage 3“ durch die Worte „Anlage 2“ ersetzt.

Artikel II

Die vorstehende Änderung der Berufsordnung der Zahn-
ärztekammer Nordrhein tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

Ausgefertigt.

Düsseldorf, den 8. Mai 2019

Dr. Johannes  S z a f r a n i a k

Präsident der Zahnärztekammer Nordrhein

Genehmigt.

Düsseldorf, den 11. September 2019

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und
Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen

Az.: G.0922

Im Auftrag

H a m m

Die vorstehende Änderung der Berufsordnung der Zahn-
ärztekammer Nordrhein wird hiermit zur Veröffentli-
chung im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-West-
falen ausgefertigt.
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910

Änderung der
Förderrichtlinien Nahmobilität FöRi-Nah

Runderlass des Ministeriums für Verkehr
IV B 2-58.25-02.01

Vom 16. Oktober 2019

Der Runderlass „Förderrichtlinien Nahmobilität Fö-
Ri-Nah“ des Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stadtent-
wicklung und Verkehr – III A 2-86.19-4.3 vom 1. Dezem-
ber 2014 (MBl. NRW. S. 818) wird wie folgt geändert:

In Nummer  8 Satz  2 wird die Zahl „2019“ durch die 
Zahl „2024“ ersetzt.

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft.

– MBl. NRW. 2019 S. 641

923

Erlass zur Änderung der Richtlinien Azubiticket
Runderlass des Ministeriums für Verkehr 

II B 3 – 47 – 51.7

Vom 23. Oktober 2019

Die Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen 
zur Förderung des Azubitickets im Öffentlichen Perso-
nennahverkehr Nordrhein-Westfalen, Runderlass vom 
16. Juli 2019 (MBl. NRW. S. 331) werden wie folgt geän-
dert:

1.  Der Nummer 5.4.3 wird folgender Satz angefügt:

  „Liegen für den Vergleich mit dem Bezugszeitraum 
lediglich vorläufi ge Verkaufszahlen vor, so erfolgt bei 
tatsächlich niedrigeren endgültigen Verkaufszahlen 
eine Aufrechnung der überzahlten Förderung mit der 
Förderung des Folgejahres.“ 

2.  Der Nummer 7.3 wird folgender Satz angefügt:

  „Der Durchführungszeitraum ist zur Umverteilung 
der weitergeleiteten Zuwendung auf Grundlage der 
endgültigen Einnahmeaufteilung bis zum 31. Dezem-
ber des auf die Bewilligung folgenden Jahres festzu-
legen.“ 

Dieser Erlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung in 
Kraft.

– MBl. NRW. 2019 S. 641

Düsseldorf, den 2. September 2019

Dr. Johannes  S z a f r a n i a k

Präsident der Zahnärztekammer Nordrhein

– MBl. NRW. 2019 S. 640

2190

Feststellung der Funktionsfähigkeit 
des Zertifi zierungsverfahrens 

nach § 4 a Absatz 1 des Bestattungsgesetzes
Gemeinsamer Runderlass 

des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
und des Ministers für Bundes- und Europa-

angelegenheiten sowie Internationales

Vom 9. Oktober 2019

1 
Allgemeines

Gemäß Nummer  2 des Runderlasses des Ministeriums 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales und des Ministers 
für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Interna-
tionales „Hinweise zur Auslegung von § 4 a Absatz 1 des 
Bestattungsgesetzes (Länderliste)“ vom 4. September 
2018 (MBI. NRW. S.  512) soll der genaue Zeitpunkt der 
Funktionsfähigkeit der Zertifi zierungsstellen nach §  4 a 
Absatz  1 Nummer  2 des Gesetzes über das Friedhofs- 
und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz) vom 17. Juni 
2003 (GV. NRW. S. 313), der durch Nummer 3 Gesetz vom 
9. Juli 2014 (GV. NRW. S. 405) geändert worden ist, durch 
einen weiteren Runderlass bekanntgegeben werden. 

Dieser Runderlass konkretisiert diesen Zeitpunkt in 
Nummer 2. 

2 
Zertifi zierungsstellen beziehungsweise Funktionsfähig-
keit des Zertifi zierungsverfahrens

Die Funktionsfähigkeit des Zertifi zierungsverfahrens ist 
ab dem 1. Januar 2020 hergestellt. 

3
Zertifi zierungspfl icht und Verfolgung von Ordnungswid-
rigkeiten

Mit dem nach Nummer  2 bekanntgegebenen Zeitpunkt 
der Funktionsfähigkeit des Zertifi zierungsverfahrens 
wird die gesetzliche Zertifi zierungspfl icht wirksam und 
können Verstöße nach § 19 Absatz 1 Nummer 1 des Be-
stattungsgesetzes geahndet werden.

4
Inkrafttreten

Dieser Runderlass tritt am Tag nach seiner Veröffentli-
chung in Kraft.

– MBl. NRW. 2019 S. 641
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Stadt Elsdorf

Stadt Emmerich

Stadt Emsdetten

Stadt Enger

Stadt Ennepetal

Stadt Erftstadt

Stadt Erkelenz

Stadt Erwitte

Stadt Eschweiler

Stadt Espelkamp

Stadt Euskirchen

Stadt Frechen

Stadt Fröndenberg

Stadt Gelsenkirchen

Stadt Geseke

Stadt Goch

Stadt Gronau

Stadt Gummersbach

Stadt Gütersloh

Stadt Hagen

Stadt Hallenberg

Stadt Halver

Stadt Hamm

Stadt Hamminkeln

Stadt Heimbach

Stadt Hemer

Stadt Hennef (Sieg)

Stadt Herdecke

Stadt Herford

Stadt Herten

Stadt Herzogenrath

Stadt Horn – Bad Meinberg

Stadt Hückelhoven

Stadt Hückeswagen

Stadt Hürth

Stadt Iserlohn

Stadt Jülich

Stadt Kaarst

Stadt Kalkar

Stadt Kamen

Stadt Kamp-Lintfort

Stadt Kerpen

Stadt Kevelaer

Stadt Kierspe

Stadt Kleve

Stadt Köln

Stadt Königswinter

Stadt Krefeld

Stadt Lage

Stadt Langenfeld

Stadt Leichlingen

Stadt Lemgo

Stadt Leverkusen

Stadt Lichtenau

Stadt Linnich

Stadt Lippstadt

II.

Ministerium der Finanzen 

Übermittlung von Gewerbesteuerdaten: 
zugelassene Gemeinden 

Bekanntmachung des Ministeriums der Finanzen 
– O 2276 – 000003 2019/000002 –

Vom 10. Oktober 2019

Nach § 3 der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes 
über die Zuständigkeit für die Festsetzung und Erhe-
bung der Realsteuern vom 16. Oktober 1987 (GV. NRW 
S. 401), die durch Artikel 9 des Gesetzes vom 18. Dezem-
ber 2018 (GV. NRW. S. 738) geändert worden ist, gebe ich 
mit heutigem Stand folgende zur Datenübermittlung zu-
gelassenen Gemeinden bekannt:

Stadt Aachen

Stadt Ahaus

Stadt Ahlen

Stadt Alsdorf

Stadt Altena

Stadt Arnsberg

Stadt Bad Driburg

Stadt Bad Honnef

Stadt Bad Lippspringe

Stadt Bad Münstereifel

Stadt Bad Oeynhausen

Stadt Bad Salzufl en

Stadt Bad Wünnenberg

Stadt Baesweiler

Stadt Balve

Stadt Barntrup

Stadt Bedburg

Stadt Bergheim

Stadt Bergisch Gladbach

Stadt Bergkamen

Stadt Bergneustadt

Stadt Beverungen

Stadt Bielefeld

Stadt Billerbeck

Stadt Blomberg

Stadt Bochum

Stadt Bonn

Stadt Borken

Stadt Bornheim

Stadt Breckerfeld

Stadt Brilon

Stadt Brühl

Stadt Bünde

Stadt Büren

Stadt Burscheid

Stadt Coesfeld

Stadt Detmold

Stadt Dinslaken

Stadt Dortmund

Stadt Duisburg

Stadt Dülmen

Stadt Düren

Stadt Düsseldorf



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 23 vom 8. November 2019 643

Stadt Warstein

Stadt Wegberg

Stadt Werdohl

Stadt Werl

Stadt Wermelskirchen

Stadt Werne

Stadt Wesel

Stadt Wesseling

Stadt Wiehl

Stadt Willebadessen

Stadt Winterberg

Stadt Wipperfürth

Stadt Wuppertal

Stadt Würselen

Stadt Zülpich

Gemeinde Aldenhoven

Gemeinde Alfter

Gemeinde Alpen

Gemeinde Altenbeken 

Gemeinde Anröchte

Gemeinde Ascheberg

Gemeinde Augustdorf

Gemeinde Bad Sassendorf

Gemeinde Beelen

Gemeinde Bestwig

Gemeinde Blankenheim

Gemeinde Borchen

Gemeinde Brüggen

Gemeinde Dahlem

Gemeinde Delbrück

Gemeinde Dörentrup

Gemeinde Eitorf

Gemeinde Engelskirchen

Gemeinde Ense

Gemeinde Everswinkel

Gemeinde Extertal

Gemeinde Havixbeck

Gemeinde Hellenthal

Gemeinde Herscheid

Gemeinde Hiddenhausen

Gemeinde Hille

Gemeinde Hövelhof

Gemeinde Hüllhorst

Gemeinde Hünxe

Gemeinde Hürtgenwald

Gemeinde Inden

Gemeinde Issum

Gemeinde Kall

Gemeinde Kalletal

Gemeinde Kirchlengern

Gemeinde Kranenburg

Gemeinde Kreuzau

Gemeinde Kürten

Gemeinde Leopoldshöhe

Gemeinde Lindlar

Gemeinde Lippetal

Stadt Lohmar

Stadt Löhne

Stadt Lübbecke

Stadt Lüdenscheid

Stadt Lüdinghausen

Stadt Lügde

Stadt Marsberg

Stadt Meckenheim

Stadt Medebach

Stadt Meerbusch

Stadt Meinerzhagen

Stadt Menden

Stadt Minden

Stadt Moers

Stadt Monschau

Stadt Münster

Stadt Neuenrade

Stadt Neukirchen-Vluyn

Stadt Neuss

Stadt Nideggen

Stadt Niederkassel

Stadt Oelde

Stadt Oerlinghausen

Stadt Olpe

Stadt Overath

Stadt Paderborn

Stadt Petershagen

Stadt Plettenberg

Stadt Preußisch Oldendorf

Stadt Pulheim

Stadt Radevormwald

Stadt Rahden

Stadt Rhede

Stadt Rheinbach

Stadt Rheinberg

Stadt Rietberg

Stadt Rüthen

Stadt Salzkotten

Stadt Sankt Augustin

Stadt Sassenberg

Stadt Schieder-Schwalenberg

Stadt Schwelm

Stadt Schwerte

Stadt Sendenhorst

Stadt Siegburg

Stadt Soest

Stadt Solingen

Stadt Spenge

Stadt Sundern

Stadt Troisdorf

Stadt Viersen

Stadt Vlotho

Stadt Voerde

Stadt Wadersloh

Stadt Waldbröl

Stadt Warendorf



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 23 vom 8. November 2019644

III.

Landschaftsverband Westfalen-Lippe 

Satzung
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 

über die Heranziehung der kreisfreien Städte, 
Kreise und kreisangehörigen Gemeinden  zur 

Durchführung der ihm als überörtlichem 
Träger der Sozialhilfe  und als Träger der 

Eingliederungshilfe obliegenden Aufgaben
Bekanntmachung des Landschaftsverbandes 

Westfalen-Lippe

Vom 10. Oktober 2019

Die Satzung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 
über die Heranziehung der kreisfreien Städte, Kreise 
und kreisangehörigen Gemeinden zur Durchführung der 
ihm als überörtlichem Träger der Sozialhilfe und als Trä-
ger der Eingliederungshilfe obliegenden Aufgaben vom 
10. Oktober 2019 ist im Internet unter http://www.lwl.
org/LWL/Der_LWL/Organisation/Zahlen-Fakten-Doku-
mente/Bekanntmachungen öffentlich bekannt gemacht 
worden.

Münster, den 10. Oktober 2019

Der Direktor
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Matthias  L ö b

– MBl. NRW. 2019 S. 644

Öffentliche Auslegung
des Entwurfes der Haushaltssatzung

des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
für die Haushaltsjahre 2020/2021

Bekanntmachung des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe

Vom 10. Oktober 2019

Die öffentliche Auslegung des Entwurfes der Haushalts-
satzung für die Haushaltsjahre 2020/2021 ist im Internet 
unter http://www.lwl.org/LWL/Der_LWL/Organisation/
Zahlen-Fakten-Dokumente/Bekanntmachungen öffent-
lich bekannt gemacht worden.

Gegen den Entwurf können Einwohner der Mitglieds-
körperschaften innerhalb einer Frist von vierzehn Tagen 
nach Beginn der Auslegung Einwendungen beim Direk-
tor des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe in 48133 
Münster, Landeshaus, Freiherr-vom-Stein-Platz 1, erhe-
ben.

Münster, den 10. Oktober 2019

Der Direktor
des Landschaftsverbandes

Westfalen-Lippe

Matthias  L ö b 

– MBl. NRW. 2019 S. 644

Gemeinde Marienheide

Gemeinde Merzenich

Gemeinde Möhnesee

Gemeinde Morsbach

Gemeinde Much

Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde

Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid

Gemeinde Niederkrüchten

Gemeinde Niederzier

Gemeinde Nordkirchen

Gemeinde Nörvenich

Gemeinde Nottuln

Gemeinde Nümbrecht

Gemeinde Odenthal

Gemeinde Olsberg

Gemeinde Ostbevern

Gemeinde Reichshof

Gemeinde Rödinghausen

Gemeinde Roetgen

Gemeinde Rosendahl

Gemeinde Ruppichteroth

Gemeinde Schalksmühle

Gemeinde Schermbeck

Gemeinde Schlangen

Gemeinde Schwalmtal

Gemeinde Simmerath

Gemeinde Stemwede

Gemeinde Südlohn

Gemeinde Swisttal

Gemeinde Vettweiß

Gemeinde Wachtberg

Gemeinde Weilerswist

Gemeinde Welver

Gemeinde Wickede (Ruhr)

Gemeinde Windeck

– MBl. NRW. 2019 S. 642

Ministerpräsident

Verleihung des Verdienstordens
des Landes Nordrhein-Westfalen

Bekanntmachung des Ministerpräsidenten
– M4/M5 – 

Vom 31. Oktober 2019

Der Ministerpräsident hat Herrn Manuel Neuer aus 
München am 14. April 2019 den Verdienstorden des Lan-
des Nordrhein-Westfalen verliehen.

Die Aushändigung des Verdienstordens des Landes 
Nordrhein-Westfalen erfolgte am 30. Oktober 2019. 

– MBl. NRW. 2019 S. 644
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